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Besoldungskämpfe
in der Stadt Zürich
(Fortsetzung)

Nachdem der erste Versuch der Freisinnigen fehl-
geschlagen war, reichten sie zu den strittigen Punkten
immer wieder neue Anträge ein, die jedoch keine
ernsthaften Konzessionen enthielten und deshalb auch
zu keiner Einigung führen konnten, dagegen die Ver-
handlungen unnötigerweise in die Länge zogen. Eine
besondere Note brachte der Vorschlag, man möchte
bei der Abstimmung die Schulvorlage von derjenigen
für das städtische Personal trennen, um nicht die eine
durch die andere zu belasten und zu gefährden. Per-
sonal und Lehrerschaft werteten die Anträge der Frei-
sinnigen richtigerweise als blosse taktische Massnah-

men, um erstens die Inkraftsetzung der neuen Vor-
Schriften hinauszuzögern und zweitens die solidarische
Haltung der städtischen Arbeitnehmer zu brechen.

Nicht einmal die Kommissionsverhandlungen ka-
men im März zum Abschluss. Eine «letzte» Sitzung
wurde auf den 11. April vereinbart; darauf sollten,
und zwar schon Mitte des Monats, die Verhandlungen
im Rate beginnen. Die Sitzung brachte die Angelegen-
heit ihrer Erledigung keinen Schritt näher. Es war
vorauszusehen, dass auf diese Weise noch Wochen ver-
streichen würden, bis die Vorlagen dem Plenum des
Rates unterbreitet werden konnten. Man durfte auch
nicht mit der Wahrscheinlichkeit einer endgültigen
Erledigung durch den Gemeinderat rechnen sondern
musste auf Grund der herrschenden Situation eher
annehmen, dass das Volk den letzten Entscheid tref-
fen werde. Von der Verwaltung erhielt man die Aus-
kunft, eine allfällige Volksabstimmung sei unmöglich
vor dem Monat September durchzuführen.

Mit dieser Mitteilung schwand jede Hoffnung auf
Inkraftsetzung der neuen Verordnungen mit rückwir-
kender Geltung ab 1.1. 47. Personal und Lehrerschaft
sahen sich der Gefahr ausgesetzt, mindestens wäh-
rend der ersten drei Quartale des Jahres mit der im-
genügenden Teuerungsanpassung vom 1. Oktober 1945
auskommen zu müssen. Die Erbitterung nahm zu, die
Entrüstung wurde allgemein. Die Notwendigkeit einer
Zwischenlösung drängte sich auf. Der Stadtrat ver-
schloss sich ihr nicht. Er arbeitete in Verbindung mit
den Personalvertretern eine Vorlage zur Neuordnung
der Teuerungszulagen ab 1.1. 47 aus.

In einer weitern Kommissionssitzung vom 22. April
wurde gegen die Stimmen der Freisinnigen beschlos-
sen, die Verhandlungen über die Revision zu unter-
brechen und vorerst den zu erwartenden Antrag des
Stadtrates betr. die Neuordnung der Teuerungszulagen
als Ueberbrückungsregelung zu behandeln. Kommen-
tarlos sei erwähnt, dass von freisinniger Seite dieser
Entschluss zum Vorwand genommen wurde, der Kom-

Ein Schüler bringt den Lehrer vor Gericht

missionsmehrheit Verschleppung der Revisionsver-
handlungen vorzuwerfen!

Die Haltung der Freisinnigen gegenüber der Schul-
vorläge bedarf einer besonderen Darstellung. Anfäng-
lieh bezeichneten sie die Ansätze für die Lehrerschaft
als übersetzt und unannehmbar. Sie hielten die Vor-
schlage des Stadtrates vom September 1946 für durch-
aus genügend, obwohl diese weit unter dem lagen, was
im Zeitpunkt der Kommissionverhandlungen viele an-
dere Gemeinden ihren Lehrern bereits ausrichteten.
Die Aufklärung über die Konkurrenzverhältnisse im
Kanton durch einen freisinnigen und einen sozial-
demokratischen Kreisschulpflegepräsidenten blieben
anscheinend ohne Wirkung. Offenbar glaubten die
freisinnigen Kommissionsmitglieder auf die Argu-
mentation der beiden Sachverständigen der Schulver-
waltung nicht eingehen zu müssen, weil ja die Stadt
beinahe die Hälfte aller Lehrerstellen des Kantons zu
vergeben habe. Dadurch werde eineswegs die Hälfte
der Lehrerschaft zur Uebernahme städtischer Lehr-
stellen gezwungen, was eine hinreichende Auswahl ge-
währleiste. Schliesslich wollte man der Lehrerschaft
eine 50prozentige Anpassung an die Teuerung gestat-
ten, aber keinen «Cent» mehr. Die Einstellung zu den
Relangen Schule und Lehrerschaft kam gelegentlich
in Aeusserungen zum Ausdruck, welche von den
städtischen Lehrern als Missachtung ihrer Arbeit und
als Herausforderung empfunden wurden. Sie waren
bitter enttäuscht über die schlechthin unverständliche
Haltung von Leuten einer Partei, die sich mit Stolz zu
den Gründern der zürcherischen Volksschule zählt.
Unverständlich war ihre Haltung auch im Hinblick
auf die Stellungnahme der freisinnigen Mitglieder der
Zentralschulpflege, die den Ansätzen ohne Einschrän-
kung zugestimmt hatten, und ebenso unverständlich im
Hinblick auf die Einstellung der Freisinnigen zu Be-

soldungsfragen der Lehrerschaft in andern Gemeinden
und Kantonen.

Die Enttäuschung und Erbitterung der städtischen
Arbeitnehmer über den Gang der Kommissionsver-
handlungen, aber auch ihr einmütiges Einstehen für
die Verständigungsvorlage und die feste Entschlossen-
heit, deren Ansätze als Minimalforderungen zu ver-
wirklichen, kam am 13. Mai in den Voten, im spon-
tanen Beifall und in der Resolution einer gewaltigen
Kundgebimg des gesamten Personals und der Lehrer-
schaft im Kongresshaus zu eindeutigem Ausdruck.

In anschaulicher, kräftiger Sprache orientierte der
Sekretär des VPOD, Gemeinderat E. Staub, der die Be-

lange des Personals und der Lehrerschaft auch in der
gemeinderätliclien Besoldungskommission energisch
und geschickt vertreten hat, über die weitschichtige
Angelegenheit. Er betonte, dass die Geduld des Per-
sonals erschöpft sei und es auch vor der Anwendung
des letzten gewerkschaftlichen Mittels nicht zurück-
schrecke Der Präsident des Föderativverhandes, Kail-
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tonsrat A. Acker, und der Präsident der Christlichen
Gewerkschaft, X. Koch, unterstrichen als Votanten die
Ausführungen des Referenten und bestätigten das ent-
schlossene Einstehen der von ihnen vertretenen Per-
sonalgruppen für die Verständigungsvorlage. Mit be-
sonderer Genugtuung nahm die Lehrerschaft Kenntnis
vom einmütigen Willen der Versammlung, auf keinen
Fall in eine Trennung der beiden Besoldungsvorlagen
bei der Abstimmung einzuwilligen. Einstimmig nahm
die Versammlung folgende Resolution an, die ein ein-
drückliches Bild der imposanten Kundgebung ver-
mittelt.

«Die am 13. Mai 1947 im Kongresshaus von über
5000 Beamten, Angestellten und Arbeitern der Stadt-
Verwaltung Zürich sowie der Lehrerschaft besuchte
Versammlung nimmt mit Entrüstung Kenntnis vom
Verhalten der /reisinnigen Vertreter in der gemeinde-
rätlichen Besoldungskommission, das sich besonders in
der Ablehnung der Kürzung der Dienstjahrstufen,
einer scharfen Kampfansage betreffend das Existenz-
minimum von Fr. 6000.— sowie mit den Begehren auf
weitere Herabsetzung der Lehrerbesoldungen kenn-
zeichnet.

Die Versammlung ersieht aus dieser Stellungnahme
der freisinnigen Vertretung eine feeicusste Ferzeigerung
der Inkraftsetzung des neuen Besoldungsregulativs.

Die vom Stadtrat dem Gemeinderat beantragte Neu-
Ordnung für die Ausrichtung von Teuerungszulagen
mit Rückwirkung ab 7. Januar 7947 wird als l/eher-
gangs/ösung bis zum Inkrafttreten des neuen Besol-
dungsregulativs als einigermassen verbessernde Anpas-
sung der Besoldungen und Löhne an die Teuerung 6e-

grüsst.
Die Versammlung hält nach wie vor enfscü/ossen

an der Ferstcüuiigungsvor/agc für die Neuordnung der
allgemeinen Besoldungsverordnung wie auch der Vor-
läge der Lehnerscha/t fest. Im besondern erwartet das
städtische Personal mit Entschiedenheit, dass folgen-
den Hauptbegehren entsprochen wird:
1. Festsetzung des sozialen Existenzminimums au/

Fr. 6000.—, um auch den untersten Kategorien ein
existenzwürdiges Einkommen zu sichern.

2. Hebung der Minimalbesoldungen im Sinne der Vor-
läge und Abkürzung der Diensf/a/frsJzx/en, um da-
mit der Stadt die Einstellung qualitativ guter Funk-
tionäre zu ermöglichen.

3. Fesf/iaZten am Lez.sî«ng.s/o/jnprtnzip, indem die in
der Vorlage vorgesehenen Besoldungen und Löhne
exklusive Kinderzulagen bestehen bleiben.

4. Die in der Schulvorlage festgelegten Besoldungen
der Lehrerschaft dürfen unter keinen Umständen
eine Reduktion erfahren. Ebenso soll die aZ/gemeine
ForZage mit der ScZtuZrorZage gemeinsam als Ganzes

zum Entscheid gebracht werden.

Die Versammlung erioartet von den zuständigen Be-
hörden, dass sie den 7>erecZitigfen Begehren des städti-
sehen Personals und der Lehrerschaft entsprechen wer-
den. Die durchschnittliche Anpassung an die Teuerung
des städtischen Personals beträgt 36 Prozent; eine
rasche Korrektur hat unbedingt zu erfolgen, indem die
Teuerungszulagen raschmöglichst zur Ausrichtung kom-
men und die Neuordnung der Besoldungsvorlage eben-
falls baldigst verwirklicht wird.

Die FersammZung 7>esc/iZiessf, bei einem aZZ/äZ/igen
Scheitern der FerZtandZzmgen den Einsatz der letzten
geuerkscZia/fZicZten Mitte/ in Aussiebt zu nehmen.»
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Für den Lehrerverein Zürich sprach dessen Präsi-
dent, Kollege Arnold Müller. In temperamentvoller
Rede dokumentierte er die Verbundenheit der Lehrer-
scliaft mit dem städtischen Personal. Aus seinen Dar-
legungen zu den gemeinsamen Belangen erstand ein
eindrückliclies Bild von den Bemühungen um das Ge-

lingen des Verständigungswerkes, von den langwieri-
gen Verhandlungen, von den Konzessionen der ver-
schiedenen Arbeitnehmergruppen, vom endlichen Er-
folg und von der Bedeutung der Vorlagen für Verwal-
tung und Personal. Leider muss aus den Verhandlun-
gen der gemeinderätlichen Kommission geschlossen
werden, dass einzelne ihrer Mitglieder die von Ver-
waltung und Personalvertretern geleistete Vorarbeit
nicht ihrer Bedeutung gemäss zu würdigen wussten.
Kurz und prägnant charakterisierte Kollege Müller die
Haltung jener Leute, ihre Versuche, durch hinhalten-
den Widerstand die Inkraftsetzung der neuen Besol-
dungsverordnungen hinauszuschieben, und ihre vergeh-
liehen Bemühungen, die städtischen Funktionäre zu
entzweien. Dem gewaltigen Reallohnverlust der öffent-
liehen und privaten Arbeitnehmer stellte er Vergleichs-
weise die zum Teil unkontrollierbaren Gewinne gewis-
ser anderer Kreise gegenüber. Das öffentliche Personal
missgönnt ihnen ihre Einkünfte nicht, verlangt aber,
dass seine eigenen Begehren mit mehr Aufgeschlossen-
heit behandelt werden. Es steht jenen Kreisen nicht
an, dem städtischen Personal und der Lehrerschaft,
die zwei Jahre nach Kriegsschluss endlich ihre Besol-
düngen den veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen
genügend angepasst sehen wollen, die gerechte Ent-
löhnung vorzuenthalten. Die öffentlichen Funktionäre
wissen sehr wohl, dass zufolge ihrer besonderen besol-
dungsrechtlichen Stellung diese Anpassung den wirt-
schaftlichen Veränderungen stets nachhinkt. Lehrer-
schaft und Personal der Stadt Zürich kennen auch die
Pflicht des Gemeinderates, sich über die stadträtlichen
Besoldungsvorlagen ein sachliches Urteil zu bilden;
sie wehren sich aber gegen einen Missbrauch ihrer
besoldungsrechtlichen Beziehungen zum Souverän.

In seinen Ausführungen über die besonderen Be-
lange von Schule und Lehrerschaft schilderte Arnold
Müller die von Jahr zu Jahr grösser werdenden Schwie-
rigkeiten bei der Gewinnung von Lehrkräften mit aus-
reichender Landpraxis. Er verwies auf die stets noch
wachsende Konkurrenzierung der Stadt durch Vorbild-
liehe Regelung der Lehrerbesoldungen in andern Ge-
meinden des Kantons. Die städtischen Schulbehörden
und die Lehrerschaft haben ihrer Beunruhigung über
diese Entwicklung schon wiederholt Ausdruck gegeben
und seit Jahren Anstrengungen unternommen, um der
bedrohliehen Situation Meister zu werden. Auf Grund
der geschilderten Verhältnisse hat die Lehrerschaft
neben dem Teuerungsausgleich auch eine strukturelle
Erhöhung ihrer Besoldungen verlangt und mit ihrem
Begehren in der Zentralschulpflege, bei den Personal-
verbänden und beim Stadtrat Verständnis gefunden,
wofür ihnen erneut der Dank ausgesprochen wird.

Die Volksschule im allgemeinen, besonders aber die
Schule einer grossen Stadt wie Zürich, hat einen ge-
waltigen pädagogischen Auftrag zu erfüllen. Sie ver-
mag ihrer heute besonders schweren Aufgabe nur dann
gerecht zu werden, wenn eine vorzügliche Zusammen-
Setzung des Lehrkörpers gewährleistet und die Lehrer-
schaft so entlöhnt ist, dass sie ihrer nervenanspannen-
den Berufsarbeit ohne Belastung durch drückende ma-
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terielle Sorgen nachgehen kann. Eine weitere Voraus-
Setzung ist die gerechte Entlohnung auch aller andern
Arbeitnehmer, die Garantie eines Existenzminimums,
welches die Gründung und Erhaltung einer Familie
ermöglicht und jedem, der durch Arbeit sein Brot er-
wirbt, auch den ihm zukommenden Anteil an den kul-
turellen Gütern sichert.

Leider hat diese Einsicht bei einer Minderheit der
gemeinderätlichen Kommission keinen Eingang gefun-
den. Die Lehrerschaft ist hitter enttäuscht über die ihr
unverständliche Haltung dieser Mitglieder, besonders
unverständlich im Hinblick auf die gegenteilige Stel-
lungnahme ihrer Parteifreunde in der Zentralschul-
pflege. Unzufriedenheit und Erbitterung kennzeichnen
die gegenwärtige Stimmung der Lehrerschaft. Sie sind
nicht der Ausdruck einer momentanen Verärgerung,
sondern das Ergebnis einer langen Reihe von Erfah-
rungen.

Die vom Stadtrat vorgeschlagene Neuordnung der
Teuerungszulagen wird als Uebergangslösung betrach-
tet. Zur Gesundung der städtischen Anstellungs- und
Dienstverhältnisse bedarf es aber der Gesamtrevision
der Besoldungen. Die Lehrerschaft unterstützt die For-
derungen des städtischen Personals und hält nach wie
vor im Interesse aller an der Verständigungsvorlage
fest.

Zum Scliluss sicherte Kollege Müller dem städtischen
Personal die Solidarität der Lehrerschaft für den Fall
weiterer Massnahmen, auch beim Einsatz des schärf-
sten gewerkschaftlichen Mittels, zu. Die Verantwor-
tung für die Konsequenzen trügen allerdings jene
Kreise, welche den städtischen Funktionären den
Kampf bis zum äussersten aufnötigten.

Am 16. Mai brachte die NZZ einen Bericht über die
Versammlung im Kongresshaus, wobei sie dem Kolle-
gen Müller in einer unmissverständlichen Würdigung
besondere Beachtung schenkte. Diese Ausführungen
sind von dokumentarischer Bedeutung. Die Bericht-
erstattung greift wesentliche Einzelheiten heraus, fügt
sie hi andere Zusammenhänge hinein, gestattet sich auf
Grund dieses entstellten Bildes die staatsbürgerlichen
Kenntnisse des Referenten mitleidig zu bekritteln und
versucht, diesen selbst dadurch lächerlich zu machen.
Dass sie bei der bedauerlichen Entgleisung einem ver-
zeihlichen Irrtum zum Opfer gefaHen ist, erscheint
angesichts der auch in rhetorischer Hinsicht vorziigli-
chen Gestaltung des Referates ausgeschlossen. Aus der
Berichterstattung spricht vielmehr die gleiche Ein-
steRung zu den Forderungen und zur Tätigkeit der
Lehrerschaft, welche schon in der Haltung gewisser
Mitglieder der gemeinderätlichen Kommission zum
Ausdruck gekommen ist. Sollten sich die Zürcher Leh-
rer in den letzten Monaten und Wochen gefragt haben,
was sie vom städtischen Freisinn noch erwarten dürf-
ten, so ist ihnen mit den Ausführungen vom 16. Mai
eine eindeutige Antwort erteilt worden.

ZZ. Spörri.

Ein Schüler bringt den Lehrer
vor Gericht

Am schulfreien Fastnachtmontag 1946 hielten sich
einige Knaben der sechsten Klasse auf dem Schul-
hausareal der Gemeinde G. oberhalb einer bis 1,7 m
hohen Stützmauer über der Strasse auf. Der Aufent-
halt auf dieser Mauer ist den Schülern verboten. Die
Frau des im Schulhaus wohnenden Lehrers sah, wie der

Schüler M. mit einem Stock gegen die Verkehrstafel
«Vorsicht! Schule!» schlug. Ein missbilligender Blick
genügte, um die übrigen Schüler zum Verlassen des
Platzes zu veranlassen, während M. weiter auf die
Tafel einschlug. Erfolglos büeb auch eine mündliche
Ermahnung von Seiten der Lehrersfrau. Nachdem der
Knabe noch ein paar weitere Male auf die Tafel ge-
schlagen hatte, kam der Lehrer, von der Frau gerufen,
auf den Knaben zu, der nun auf der Mauer sass, und
forderte ihn auf, hinunter zu gehen. Gleichzeitig gab
er ihm einige Ohrfeigen und stiess ihn ab der Mauer,
wobei der Knabe vornüber auf die Hände fiel. Auf
der Strasse bemerkte der Knabe, er werde den Vorfall
zu Hause melden, worauf ihm der Lehrer, der dem
Schüler auf die Strasse gefolgt war, einige weitere
Ohrfeigen versetzte. Nachher blutete der Knabe aus
der Nase.

Auf Grund dieses Vorfalles wurde beim zuständi-
gen Gericht gegen den Lehrer Klage auf E/iruerZef-
surag erhoben, wobei der Schüler M. als Ankläger auf-
trat. Nachdem weder der Friedensrichter noch der
Einzelrichter des Bezirksgerichtes eine Einigung zwi-
sehen Lehrer und Schüler zustande gebracht hatte
— der Vater des Schülers beliarrte auf einer Genug-
tuungssumme von Fr. 50.— — fällte das Bezirksge-
rieht auf Grund des Tatbestandes am 15. Oktober 1946
folgendes Urteil:
1. Der Angeklagte ist der Beschimpfung im Sinne von

Art. 177 StGB schuldig.
2. Er wird mit einer Busse von Fr. 30.—- bestraft.
3. Das Begehren des Anklägers um Zusprechung einer

Genugtuungssumme wird abgewiesen.
4. Die Gerichtsgebühr wird auf Fr. 30.— angesetzt

und mit den übrigen Kosten (insgesamt Fr. 101.60)
dem Angeklagten auferlegt.
In seiner Urteilsbegründung zerlegt das Bezirks-

gericht den Vorfall in zwei Teile. Währenddem es
dem Lehrer für die Ohrfeigen auf der Mauer einräumt,
im Rahmen des Züchtigungsrechtes gehandelt zu ha-
ben, spricht es ihm die Befugnis zur Züchtigung als
Strafmittel wegen des Vorfalls auf der Strasse ab.
Diese Demütigung des Schülers falle dem Angeklagten
als tätliche Beschimpfung zur Last, und zwar aus fol-
genden Gründen (wir zitieren wörtlich) :

«Als sich der Ankläger dann auf der Strasse be-
fand, bemerkte er, er werde es zu Hause sagen. Diese
Bemerkung fasste dann der Angeklagte als «Maulen»
und als neue Provokation auf. Nim war die Bemer-
kung aber nicht so schlimm aufzufassen. Der Anklä-
ger war durch die Ohrfeigen und das Hinunterschup-
l'en von der Mauer natürlich verblüfft; er fühlte sich
vor den herumstehenden Kameraden auch blossge-
stellt. Es wäre denkbar, dass er etwas Beleidigendes
erwidert hätte. Das war aber nicht der Fall. Es ist
offenbar nicht einmal so, dass er die Bemerkung in
einem lauten, frechen Ton gemacht hätte. Der Auge-
klagte sagt seihst, er habe ihm und den in der Nähe
stehenden Kameraden gegenüber gemault. Er wollte
sich offenbar, da er sich blossgestelltt vorkam, irgend-
wie rehabilitieren. Auf alle Fälle bestand kein An-
lass, dieses «Maulen» als neue Provokation aufzufas-
sen. Soweit der Ankläger gefehlt hatte, war er durch
die ihm applizierten Ohrfeigen genügend bestraft. Er
befand sich nun nicht mehr auf der Mauer, sondern
auf der Strasse, und ein widerstrebender Wille war
bei ihm nicht mehr zu brechen. Es hätte aller Grund
bestanden, es bei der vollzogenen Strafe bewendet

(51) 551



sein zu lassen. Es war entschieden zu weitgehend,
wenn der Angeklagte, offenbar noch in der anfäng-
liehen Aufwallung, dem Ankläger auf die Strasse hin-
unter nachfolgte und ihm nochmals ein paar Ohrfei-
gen versetzte, wobei dann der Ankläger das Nasen-
bluten bekam.

Zu dieser zweiten Züchtigung, zu der es, schon mit
Rücksicht auf die räumliche Distanz (der Angeklagte
stand zunächst noch auf der Mauer und musste sich
von dort über die Treppe in der angrenzenden Lie-
genschaft auf die Strasse hinunter begeben) eines
neuen Entschlusses des Angeklagten bedurfte, hätte
er sich als Lehrer nicht hinreissen lassen dürfen. Der
Angeklagte hatte seine gerechte Strafe erhalten; die
nochmalige Züchtigimg war unnötig und unerlaubt.»

Auf Anraten des Kantonalvorstandes und des
Rechtskonsulenten des ZKLV appellierte der verur-
teilte Lehrer an das Obergericht. Dieses hat in seiner
Sitzung vom 6. Februar 1947 den Lehrer /reigespro-
c/ierc. Die Kosten beider Instanzen wurden dem An-
kläger auferlegt. Zudem wurde der Ankläger ver-
pflichtet, den Angeklagten mit Fr. 300.— zu entschä-
digen.

Die entscheidenden Abschnitte aus der Begründung
des obergerichtlichen Urteils lauten:

«Den Erwägungen der Vorinstanz kann das Ober-
gericht nicht zustimmen.

In tatsächlicher Hinsicht bildet der Vorfall eine
Einheit; er wird zusammengehalten durch das fort-
gesetzt ungebührliche Verhalten des Anklägers. Eine
Trennung in zwei Teile lässt sich nur insofern recht-
fertigen, als bezüglich jedes derselben verschieden-
artige Gründe zur Ausübung des Züchtigungsrechtes
gegeben waren. Die dem Angeklagten als Lehrer und
Hausvorstand gemäss § 86 der Verordnung betreffend
das Volksschulwesen zustehende Disziplinarbefugnis
umfasst in «Ausnahmefällen» auch die körperliche
Züchtigung. Es ist landesüblich, dass diese in Ohr-
feigen bestehen. Waren diese den Umständen entspre-
chend bemessen und lag ein Ausnahmefall vor, so be-

ging der Angeklagte kein Verbrechen oder Vergehen,
denn er war zu diesem Vorgehen berechtigt (Art. 32

StGB). Die Vörinstanz gibt das Verhalten des An-
klägers zutreffend wieder. Dieses Benehmen war aus-
gesprochen flegelhaft und hartnäckig. Blosse Drohun-
gen mit Gebärden (seitens der Ehefrau des Angeklag-
ten) hatten zwar bei Kameraden des Anklägers, die
die Mauer verliessen, Erfolg, nicht aber bei diesem.
Er blieb auch trotz der Aufforderung der Frau des

Angeklagten, von der Mauer hinunterzugehen, dort
sitzen und schlug weiter an die Verkehrstafel. Seinem
Widerstand musste daher mit nachdrücklichen Mitteln
begegnet werden; ein paar Ohrfeigen waren nicht zu
umgehen, wie auch die Vorinstanz annimmt. Der An-
geklagte hat einzig seine Disziplinarbefugnis ausge-
übt.

Das gleiche gilt nun aber auch hinsichtlich der wei-
teren dem Ankläger verabreichten Ohrfeigen. Der
Fall war damit, dass der Ankläger sich nun auf der
Strasse befand, noch nicht erledigt. Der Ankläger
selbst setzte ihn fort, indem er zu erkennen gab, dass

der Lehrer ihn zu Unrecht bestraft habe. Wenn er in
Gegenwart desselben zu seinen Kameraden bemerkte,
«er werde es schon dem Vater sagen», so wollte er
ihnen damit zeigen, dass er sich nicht geschlagen
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gebe, dass er das letzte Wort habe, und dass der Leh-
rer seinen Lohn schon noch erhalten werde. Wenn
der Lehrer sich nicht vor den anwesenden Knaben
lächerlich machen und eine Minderung seiner Autori-
tät in Kauf nehmen wollte, blieb ihm nichts anderes
übrig, als diese erneute Frechheit des Anklägers mit
weiteren Ohrfeigen zu quittieren, da blosses Aufbe-
gehren oder stillschweigendes Entfernen die Knaben
nur belustigt hätte. Auch diese weiteren Ohrfeigen
sind daher lediglich als Ausfluss des dem Angeklagten
zustehenden Züchtigungsrechtes zu betrachten. Aus
der Tatsache, dass der Ankläger infolge der Ohrfei-
gen aus der Nase blutete, auf eine die blosse Züchti-
gung überschreitende Heftigkeit der Schläge zu schlies-
sen, geht nicht an. Dieser Erfolg war zweifellos nicht
gewollt, konnte aber, wie die Erfahrung lehrt, schon
durch gewöhnliche Ohrfeigen, ja wegen des blossen
Schreckes, eintreten. Ueberdies ist keinem der Zeugen
aufgefallen, dass die Ohrfeigen besonders heftig ge-
wesen wären.»

Der Kantonalvorstand und die Lehrerschaft, soweit
ihr der Fall bekannt war, haben die Angelegenheit
mit grossem Interesse verfolgt. Dies besonders im Hin-
blick auf die neue, in § 52 des Entwurfes zum Schul-
gesetz enthaltene Bestimmung, wonach Lehrer und
Schulbehörden mit ihren Disziplinarmitteln gegen
Schüler einzugreifen haben, die sich ausserhalb des
Elternhauses ungebührlich benehmen. Im Zusammen-
hang mit dieser Bestimmung erhält das bezirksgericht-
liehe Urteil eine besondere Bedeutung. Es ist ein wei-
teres Beispiel für die immer stärker werdende Ten-
denz, stets neue Forderungen an Schule und Lehrer-
schaft zu stellen, ihnen aber zugleich die Erfüllung
ihrer Pflichten nach Möglichkeit zu erschweren:
Man bekämpft die Lernschule, beurteilt aber den Leh-
rer nach der Anzahl der Schüler, die aus seiner Klasse
an die Sekundärschule oder an eine Mittelschule über-
treten; man fordert individuelle Behandlung der Schü-
1er, ohne die Klassenbestände entsprechend zu redu-
zieren; man nimmt dem Lehrer fast alle Disziplinar-
mittel, bemängelt aber diejejnigen, die nicht strengste
Disziplin halten; man verlangt vom Lehrer Initiative
und erstickt diese zugleich durch unnötige biirokrati-
sehe Massnahmen. Der vernünftigen und erfreulichen
Stellungnahme des Obergerichtes ist es zu verdanken,
dass diese Kette der Widersprüche, welche die Arbeit
des Lehrers ausserordentlich hemmen, nicht um ein
weiteres Glied vermehrt wurde.

In diesem Zusammenhang mag der Fall auch als

Beitrag dienen zur Diskussion über den Lehrermangel
im Kanton Zürich.

Zürch. Kant. Lehrerverein
Präsidentenkonferenz

Zur Behandlung wichtiger und dringender Geschäfte
(Leistungsgesetz, Anschluss an die Beamtenversiche-
rungskasse) findet voraussichtlich Samstag, den 23. Au-
gust, eine Präsidentenkonferenz statt. Wir bitten die
Präsidenten der Bezirkssektionen, den genannten Tag
reservieren zu wollen.

Der Karatoraa/twstand.

.552 (52)


	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 1. August 1947, Nummer 13

